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40/01 Verwaltungsverfahren

92 Luftverkehr

Norm

AVG §8;

LuftfahrtG 1958 §60;

LuftfahrtG 1958 §61;

LuftfahrtG 1958 §62;

LuftfahrtG 1958 §82;

LuftfahrtG 1958 §83;

ZFBO §3;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

1. ZFBO § 3 gültig von 15.03.1962 bis 31.12.2023 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 397/2023

Rechtssatz

Ausgehend von der Begri;sbestimmung des § 60 LuftfahrtG und der Systematik des IV. Teils des LuftfahrtG

("Flugplätze"), wobei unter den gemeinsamen Bestimmungen (Abschnitt A) die Regelungen der §§ 61 (Benützung von

ZivilBugplätzen für Zwecke der Militärluftfahrt) und 62 (Benützung von MilitärBugplätzen für Zwecke der Zivilluftfahrt)

enthalten sind, in Abschnitt B (§§ 63 bis 80a) die Regelungen über ZivilBugplätze, und in Abschnitt C (§§ 81 bis 84) die

Regelungen über MilitärBugplätze, bleibt ein MilitärBugplatz, der für Zwecke der Zivilluftfahrt mitbenützt wird (§ 62 Abs

1 LuftfahrtG), ein MilitärBugplatz; mit der Konsequenz, dass Erweiterungen, mögen sie auch Zwecken der Zivilluftfahrt

dienen (das Gesetz di;erenziert diesbezüglich nicht), eines Verfahrens nach §§ 82, 83 LuftfahrtG bedürfen. Dass ein

derartiges Verfahren bislang nicht durchgeführt wurde, kann nicht dazu führen, dass der Beschwerdeführerin in einem

Verfahren nach § 3 ZFBO Parteistellung einzuräumen wäre.Ausgehend von der Begri;sbestimmung des Paragraph 60,

LuftfahrtG und der Systematik des römisch vier. Teils des LuftfahrtG ("Flugplätze"), wobei unter den gemeinsamen

Bestimmungen (Abschnitt A) die Regelungen der Paragraphen 61, (Benützung von ZivilBugplätzen für Zwecke der

Militärluftfahrt) und 62 (Benützung von MilitärBugplätzen für Zwecke der Zivilluftfahrt) enthalten sind, in Abschnitt B

(Paragraphen 63 bis 80 a) die Regelungen über ZivilBugplätze, und in Abschnitt C (Paragraphen 81 bis 84) die

Regelungen über MilitärBugplätze, bleibt ein MilitärBugplatz, der für Zwecke der Zivilluftfahrt mitbenützt wird

(Paragraph 62, Absatz eins, LuftfahrtG), ein MilitärBugplatz; mit der Konsequenz, dass Erweiterungen, mögen sie auch

Zwecken der Zivilluftfahrt dienen (das Gesetz di;erenziert diesbezüglich nicht), eines Verfahrens nach Paragraphen 82,

83, LuftfahrtG bedürfen. Dass ein derartiges Verfahren bislang nicht durchgeführt wurde, kann nicht dazu führen, dass

der Beschwerdeführerin in einem Verfahren nach Paragraph 3, ZFBO Parteistellung einzuräumen wäre.
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